
 
 
 

Beitrittserklärung 
 
 Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Wirtschaftsclub Neuried e.V. 
  

1. Als Einzelperson (Selbständige, freie Berufe etc.) 
Titel, Name Vorname Geb.Datum 
 
 

  

Wohnort und -adresse  Geschäftsort und –adresse  Unternehmen, Branche 
  

 
 

 
2. Als Unternehmen (Kapitalgesellschaften, OHGs, KGs, etc.) 

Name Sitz, Geschäftsort Branche 
 
 
 

  

vertreten durch (Name, Vorname): 
 
 
Kommunikation 
Homepage Firma  

 
E-Mailadresse 
 

 

Telefon Büro  
Telefax Büro  
Telefon mobil  
 
O Ich zahle den regulären Beitrag als Einzelperson (derzeit 39 Euro/Person jährlich) 
O    Ich zahle den regulären Beitrag als Kapitalgesellschaft/OHG/KG (derzeit 79 Euro/Unternehmen jährlich) 
O  Ich möchte mehr unterstützen und zahle_________€ jährlich 
 
Ich habe den Inhalt der Satzung zur Kenntnis genommen. Die o.g. Mailadresse wird als Korrespondenzadresse 
im Sinne des § 14 Abs. 2 der Satzung bestimmt. Die Daten werden ausschließlich im Rahmen des Vereins-
zwecks verwendet. Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der internen Mitgliederverwaltung.  
 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einzugsermächtigung: 
 
Hiermit ermächtige ich den Wirtschaftsclub Neuried e.V. zum Einzug des jeweiligen Mitgliedsbeitrags von folgen-
dem Konto: 
 
Kontonummer Kreditinstitut BLZ Kontoinhaber 
   

 
 

 
 
_________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
Zurück an: Wirtschaftsclub-Neuried, Gautinger Str. 3, 82061 Neuried oder 

Tobias Kuner, tobias.kuner@wirtschaftsclub-neuried.de, Tel.: +49 (0) 89 2186 9586 

Interner Vermerk 
Aufgenommen, Datum: 
 
Mitgliedsnummer: 



Unternehmen:  __________________ 
Name, Vorname: __________________ 
Mitgliedsnummer: __________________ 
 
 
 
 

Datenschutzblatt 
 

 Nur folgende Daten dürfen vom Wirtschaftsclub Neuried e.V. veröffentlicht werden;  
wird ein Datenschutzblatt nicht abgegeben oder erfolgen in diesem Blatt bei einzelnen Punkten keine Angaben,  

erfolgt insoweit auch keine Veröffentlichung.  
 
 
(Einzelangaben möglich): 
Name des Unternehmens 
 
 
 
Rechtsform 
 
 
vertreten durch 
 
 
Geschäftsort und –adresse 
 
 
 
Branche 
 
 
 
Homepage Firma: 
 
 
E-Mailadresse(n) 
 
 
 
Telefon Büro 
 
 
Telefax Büro 
 
 
Eigene Beschreibung des Unternehmens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 



 

Wirtschafts-Club Neuried e.V. office@wirtschaftsclub-neuried.de Kto.-Nr. 100 722 
Gautinger Str. 3 http://www.wirtschaftsclub-neuried.de BLZ 701 694 66 
DE 82061 Neuried  Raiffeisenbank München-Süd eG 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

SatzungSatzungSatzungSatzung    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
 

1. Der Verein führt den Namen „Wirtschafts
tragen und führt nach seiner Eintragung den Namen 
 

2. Sitz des Vereins ist 82061 Neuried.
 

 
 
 
 

 
 

1. Zweck des Vereins ist es, die Interessen der bestehenden gewerblichen und freien Selbstä
digen in Neuried zu vertreten und in Anerkennung der gesellschaftlichen Verantwortung des 
Unternehmertums zur Nachwuchsgewinnung der Arbeitgeberschaft, Standortförderung und 
Ansiedlung neuen, geeigneten Unternehm
 

2. Der Zweck wird insbesondere verfolgt
a. durch Vertretung wirtschaftspolitischer Interessen Neurieder Selbstä

kommunalen und staatlichen Stellen
b. durch Beratung und Vertretung der Selbständigen in Neuried in allen Fragen der Wir

schafts-, Steuer-, Sozial
c. durch Beratung der Selbständigen in ihre
d. durch Pflege und Moderation des Erfahrungsaustausches, der Aus

und der Unterstützung bei der Netzwe
e. durch Förderung oder Unterhaltung eines örtlichen Ausbildungs

netzwerkes 
f. durch Unterstützung oder Durchführung wirtschaftsfördernder Maßnahmen in Z

sammenarbeit mit kommunalen, staatlichen
g. durch mediale Repräse
h. durch Kontaktpflege zu und Planung gemeinsamer 

anderen wirtschaftspolitischen Vereinigungen
partnerschaften mit dem Ausland
 

3. Der Verein verfolgt keine Erwerbszwecke, ist keine Fachvereinigung und ist parteipolitisch und 
konfessionell neutral. Der Verein erfüllt seine Aufgaben in Verantwortung für und im Rahmen 
der freiheitlichen demokratischen Verfasstheit der Bundesrepublik Deutsch
staats Bayern. 

 
 
 
 

 
 
Mitglieder des Vereins können sein: 
 

1. Selbständige natürliche Personen aus Handwerk, Handel, Gewerbe, Dienstleistung, Industrie 
und freien Berufen (natürliche Mitglieder) mit einem Geschäf
 

2. juristische und diesen gleichgestellte Personen (OHG, KG) aus den selben Berei
nem Geschäftssitz in Neuried (korporierte Mitglieder); sie werden vom Inhaber oder einem 
Vertretungsberechtigten des Unternehmens im Verein repräsentiert
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§ 1 Name, Sitz 

Der Verein führt den Namen „Wirtschafts-Club Neuried“. Er wird in das Vereinregister eing
tragen und führt nach seiner Eintragung den Namen unter Zusatz des Kürzels „e.V.“

des Vereins ist 82061 Neuried. 

§ 2 Zweck und Ziele 

Zweck des Vereins ist es, die Interessen der bestehenden gewerblichen und freien Selbstä
digen in Neuried zu vertreten und in Anerkennung der gesellschaftlichen Verantwortung des 

tums zur Nachwuchsgewinnung der Arbeitgeberschaft, Standortförderung und 
Ansiedlung neuen, geeigneten Unternehmertums in Neuried beizutragen. 

Der Zweck wird insbesondere verfolgt 
durch Vertretung wirtschaftspolitischer Interessen Neurieder Selbständiger gegenüber 

munalen und staatlichen Stellen 
durch Beratung und Vertretung der Selbständigen in Neuried in allen Fragen der Wir

, Sozial-, Gesellschafts-, Verkehrs- und Umweltpolitik 
durch Beratung der Selbständigen in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber 
durch Pflege und Moderation des Erfahrungsaustausches, der Aus- und Fortbildung 

tzung bei der Netzwerkbildung 
durch Förderung oder Unterhaltung eines örtlichen Ausbildungs- und Beschäftigung

durch Unterstützung oder Durchführung wirtschaftsfördernder Maßnahmen in Z
sammenarbeit mit kommunalen, staatlichen oder überstaatlichen Stellen
durch mediale Repräsentation und Standortmarketing 
durch Kontaktpflege zu und Planung gemeinsamer Projekte mit benachbarten oder 

aftspolitischen Vereinigungen und Aufbau von regionalen Wirtschaft
partnerschaften mit dem Ausland 

Der Verein verfolgt keine Erwerbszwecke, ist keine Fachvereinigung und ist parteipolitisch und 
onell neutral. Der Verein erfüllt seine Aufgaben in Verantwortung für und im Rahmen 

der freiheitlichen demokratischen Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland und des Fre

§ 3 Mitgliedschaft 

 

tändige natürliche Personen aus Handwerk, Handel, Gewerbe, Dienstleistung, Industrie 
und freien Berufen (natürliche Mitglieder) mit einem Geschäfts- oder Wohnsitz in Neuried

juristische und diesen gleichgestellte Personen (OHG, KG) aus den selben Berei
nem Geschäftssitz in Neuried (korporierte Mitglieder); sie werden vom Inhaber oder einem 
Vertretungsberechtigten des Unternehmens im Verein repräsentiert 

Club Neuried“. Er wird in das Vereinregister einge-
unter Zusatz des Kürzels „e.V.“ 

Zweck des Vereins ist es, die Interessen der bestehenden gewerblichen und freien Selbstän-
digen in Neuried zu vertreten und in Anerkennung der gesellschaftlichen Verantwortung des 

tums zur Nachwuchsgewinnung der Arbeitgeberschaft, Standortförderung und 

ndiger gegenüber 

durch Beratung und Vertretung der Selbständigen in Neuried in allen Fragen der Wirt-
 
 
und Fortbildung 

nd Beschäftigungs-

durch Unterstützung oder Durchführung wirtschaftsfördernder Maßnahmen in Zu-
oder überstaatlichen Stellen 

Projekte mit benachbarten oder 
Aufbau von regionalen Wirtschafts-

Der Verein verfolgt keine Erwerbszwecke, ist keine Fachvereinigung und ist parteipolitisch und 
onell neutral. Der Verein erfüllt seine Aufgaben in Verantwortung für und im Rahmen 

land und des Frei-

tändige natürliche Personen aus Handwerk, Handel, Gewerbe, Dienstleistung, Industrie 
oder Wohnsitz in Neuried 

juristische und diesen gleichgestellte Personen (OHG, KG) aus den selben Bereichen mit ei-
nem Geschäftssitz in Neuried (korporierte Mitglieder); sie werden vom Inhaber oder einem 



 

3. Einzelpersonen als fördernde Mitglieder, die ohne die Voraussetzungen der Nrn. 1 oder 
erfüllen, die Ziele und die Interessen des Vereins anerkennen und fördern oder allein durch i
re Mitgliedschaft die Vereinsziele fördern helfen.
 

4. Ehrenmitglieder können aufgenommen werden, wenn sie sich in sich besonderer Weise für 
den Verein eingesetzt und ihm dadurch nachhaltigen Nutzen gebracht haben.
schaften sind der Bedeutung entsprechend nur in Einzelfällen auszusprechen und bedürfen 
der vorherigen Zustimmung des Betroffenen.
 

 
 
 

§ 4. Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft
 
 

1. Der Beitritt ist ausschließlich schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme entscheidet das Pr
sidium. 
 

2. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod, Auflösung der juristischen 
 

3. Der Austritt kann nur zum Ende des Kalenderjahres g
werden. Die Erklärung muss spätestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahres eingega
gen sein. 
 

4. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden durch Beschluss des Präsidiums, wenn
a. es mit seinen laufenden Beiträgen m

zweimaliger Mahnung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang d
nung begleicht. 

b. es in grober Weise gegen die Satzung, die getroffenen Beschlüsse oder den Zweck des 
Vereines verstößt oder se

c. es nachhaltig seine selbständige Tätigkeit eingestellt hat.
 

5. Mit Zugang des Beschlusses des Präsidiums ruhen die Rechte des Mitglieds, insbesondere 
das Recht auf Ausübung jeglicher Vereinsfunktion. Binnen zwei Wochen nach Zuga
Ausschlussverfügung kann Berufung zum Schiedsgericht, das endgültig entscheidet, eing
legt werden. Danach ist der o
 

6. Ein Auseinandersetzungsanspruch steht dem Ausscheidenden am Vereinsvermögen und an 
den Einrichtungen des Vereins nicht zu.

 
 
 
 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
 
 

1. Jedes Mitglied ist berechtigt, in gleicher Weise die Einrichtungen des Vereins, soweit diese für 
diesen besonderen Zweck geschaffen wurden, in Anspruch zu nehmen.
 

2. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Zweckbestimmung des Vereins in Angelegenheiten von 
grundsätzlicher oder allgemeiner Bedeutung Anrecht auf  Rat und Beistand durch den Verein.
 

3. Das Mitglied fördert den Verein
nungsgemäß gefassten Beschlüsse des Vereins zu erfüllen und alles zu unterlassen, was den 
gemeinsamen Interessen und dem Ansehen des Vereins, seiner Mitglieder und seiner Idee 
schaden könnte. 
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Einzelpersonen als fördernde Mitglieder, die ohne die Voraussetzungen der Nrn. 1 oder 
erfüllen, die Ziele und die Interessen des Vereins anerkennen und fördern oder allein durch i
re Mitgliedschaft die Vereinsziele fördern helfen. 

Ehrenmitglieder können aufgenommen werden, wenn sie sich in sich besonderer Weise für 
setzt und ihm dadurch nachhaltigen Nutzen gebracht haben.

schaften sind der Bedeutung entsprechend nur in Einzelfällen auszusprechen und bedürfen 
der vorherigen Zustimmung des Betroffenen. 

§ 4. Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 

Der Beitritt ist ausschließlich schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme entscheidet das Pr

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod, Auflösung der juristischen 

Der Austritt kann nur zum Ende des Kalenderjahres gegenüber dem Verein schriftlich erklärt 
den. Die Erklärung muss spätestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahres eingega

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden durch Beschluss des Präsidiums, wenn
es mit seinen laufenden Beiträgen mehr als 6 Monate im Rückstand ist und diese trotz 

ger Mahnung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der zwe

es in grober Weise gegen die Satzung, die getroffenen Beschlüsse oder den Zweck des 
eines verstößt oder seinem Ansehen Schaden zufügt. 

es nachhaltig seine selbständige Tätigkeit eingestellt hat. 

Mit Zugang des Beschlusses des Präsidiums ruhen die Rechte des Mitglieds, insbesondere 
das Recht auf Ausübung jeglicher Vereinsfunktion. Binnen zwei Wochen nach Zuga

schlussverfügung kann Berufung zum Schiedsgericht, das endgültig entscheidet, eing
den. Danach ist der ordentliche Rechtsweg eröffnet. 

spruch steht dem Ausscheidenden am Vereinsvermögen und an 
eins nicht zu. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied ist berechtigt, in gleicher Weise die Einrichtungen des Vereins, soweit diese für 
diesen besonderen Zweck geschaffen wurden, in Anspruch zu nehmen. 

im Rahmen der Zweckbestimmung des Vereins in Angelegenheiten von 
grundsätzlicher oder allgemeiner Bedeutung Anrecht auf  Rat und Beistand durch den Verein.

Das Mitglied fördert den Verein in seinen Aufgaben nach Kräften. Es ist verpflichtet
Beschlüsse des Vereins zu erfüllen und alles zu unterlassen, was den 

gemeinsamen Interessen und dem Ansehen des Vereins, seiner Mitglieder und seiner Idee 

Einzelpersonen als fördernde Mitglieder, die ohne die Voraussetzungen der Nrn. 1 oder 2 zu 
erfüllen, die Ziele und die Interessen des Vereins anerkennen und fördern oder allein durch ih-

Ehrenmitglieder können aufgenommen werden, wenn sie sich in sich besonderer Weise für 
setzt und ihm dadurch nachhaltigen Nutzen gebracht haben. Ehrenmitglied-

schaften sind der Bedeutung entsprechend nur in Einzelfällen auszusprechen und bedürfen 

Der Beitritt ist ausschließlich schriftlich zu erklären. Über die Aufnahme entscheidet das Prä-

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod, Auflösung der juristischen Person. 

egenüber dem Verein schriftlich erklärt 
den. Die Erklärung muss spätestens drei Monate vor Ende des Kalenderjahres eingegan-

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden durch Beschluss des Präsidiums, wenn 
ehr als 6 Monate im Rückstand ist und diese trotz 

er zweiten Mah-

es in grober Weise gegen die Satzung, die getroffenen Beschlüsse oder den Zweck des 

Mit Zugang des Beschlusses des Präsidiums ruhen die Rechte des Mitglieds, insbesondere 
das Recht auf Ausübung jeglicher Vereinsfunktion. Binnen zwei Wochen nach Zugang der 

schlussverfügung kann Berufung zum Schiedsgericht, das endgültig entscheidet, einge-

spruch steht dem Ausscheidenden am Vereinsvermögen und an 

Jedes Mitglied ist berechtigt, in gleicher Weise die Einrichtungen des Vereins, soweit diese für 

im Rahmen der Zweckbestimmung des Vereins in Angelegenheiten von 
grundsätzlicher oder allgemeiner Bedeutung Anrecht auf  Rat und Beistand durch den Verein. 

in seinen Aufgaben nach Kräften. Es ist verpflichtet, die ord-
Beschlüsse des Vereins zu erfüllen und alles zu unterlassen, was den 

gemeinsamen Interessen und dem Ansehen des Vereins, seiner Mitglieder und seiner Idee 



 

4. Die Mitglieder sind zur Beitragszahlung verpflichtet; Ehrenmitgl
pflicht befreit. 

 
 
 
 

 
 
Zur Erfüllung der Vereinsaufgaben stehen als Mittel zu Verfügung:
 

1. die von der Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung festgelegten Beiträge und Uml
gen der Mitglieder 

 
2. öffentliche Zuwendungen zur Wirtschaftsförderung, private Zuwendungen und Spenden

 
3. die Erträge aus dem Vereinsvermögen.

 
 
 
 

 
 
Vereinsorgane sind 
 

1. die Mitgliederversammlung 
 

2. das Präsidium 
 
 
 
 

§ 8 Die Mitgliederversammlung
 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist 
 

2. Der Vorstandsvorsitzende beruft die Mitgliederversammlung jährlich ein. Die Mitglieder we
den hierzu jeweils bis spätestens 30. April und einer Frist von mindestens einem Monat ei
geladen. Die Form der Ladung wird in § 1
die Tagesordnung beschließt das Präsidium. Anträge, die mindestens 21 Tage vor dem Ve
sammlungstermin eingegangen sind, müssen auf der Versammlung behandelt werden. Über 
die Zulassung von Anträgen nach dieser
migung der Tagesordnung. 

 
3. Jedes Mitglied hat das Recht, an der Mitgli

sprachen zu beteiligen und Anträge zu stellen
allen anderen Mitgliedern kei

 
4. Der Vorstandsvorsitzende be

a. wenn das Präsidium dies beschließt
b. wenn mindestens ¼ der Stimmberechtigten dies schriftlich gegenüber dem Präsidium 

beantragen. 
 

5. Die Mitgliederversammlung entscheidet über:
a. die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte
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Die Mitglieder sind zur Beitragszahlung verpflichtet; Ehrenmitglieder sind vo

§ 6 Finanzierung 

Zur Erfüllung der Vereinsaufgaben stehen als Mittel zu Verfügung: 

die von der Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung festgelegten Beiträge und Uml

ngen zur Wirtschaftsförderung, private Zuwendungen und Spenden

die Erträge aus dem Vereinsvermögen. 

§ 7 Vereinsorgane 

§ 8 Die Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereines. 

beruft die Mitgliederversammlung jährlich ein. Die Mitglieder we
den hierzu jeweils bis spätestens 30. April und einer Frist von mindestens einem Monat ei

adung wird in § 14 Nr. 3 geregelt. Über den konkreten Termin und 
die Tagesordnung beschließt das Präsidium. Anträge, die mindestens 21 Tage vor dem Ve
sammlungstermin eingegangen sind, müssen auf der Versammlung behandelt werden. Über 
die Zulassung von Anträgen nach dieser Frist entscheidet die Versammlung bei der Gene

 

Jedes Mitglied hat das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, sich an den Au
und Anträge zu stellen. Fördernde Mitglieder haben im Gegensatz zu 

llen anderen Mitgliedern kein Stimmrecht. 

beruft eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein,
wenn das Präsidium dies beschließt 
wenn mindestens ¼ der Stimmberechtigten dies schriftlich gegenüber dem Präsidium 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über: 
nahme der Rechenschaftsberichte 

ieder sind von der Beitrags-

die von der Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung festgelegten Beiträge und Umla-

ngen zur Wirtschaftsförderung, private Zuwendungen und Spenden 

beruft die Mitgliederversammlung jährlich ein. Die Mitglieder wer-
den hierzu jeweils bis spätestens 30. April und einer Frist von mindestens einem Monat ein-

Über den konkreten Termin und 
die Tagesordnung beschließt das Präsidium. Anträge, die mindestens 21 Tage vor dem Ver-
sammlungstermin eingegangen sind, müssen auf der Versammlung behandelt werden. Über 

Frist entscheidet die Versammlung bei der Geneh-

sich an den Aus-
. Fördernde Mitglieder haben im Gegensatz zu 

ruft eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein, 

wenn mindestens ¼ der Stimmberechtigten dies schriftlich gegenüber dem Präsidium 



 

b. die Entlastung des Präsidiums 
c. die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Präsidiums
d. Beschlussfassung über die Beitragsordnung
e. Aufnahme von Ehrenmitgliedern
f. die Änderung der Satzung
g. die Wahl eines Rechnungsprüfers und dessen Stellvertreters
h. die Wahl des Ehren-
i. die Auflösung des Vereins

 
 
 
 

 
 

1. Das Präsidium besteht aus 
a. dem Vorstandsvorsitzende
b. dem stellvertretenden Vorstand
c. dem Verwaltungsvorstand
d. dem Finanzvorstand
e. drei weiteren Vorstandsmitgliedern 

 
Auf die Repräsentation der unterschiedlichen Bereiche (z.B. Gewerbe, Handel, 
freie Berufe) ist Wert zu legen.
 

2. In das Präsidium können nur natürliche Personen gewählt werden. Die Mitglieder des Präs
diums werden auf 4 Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt, bis eine Neuwahl stat
Die Mitglieder des Vorstands werden einzel
 

3. Das Amt eines Präsidiumsmitglieds endet vorzeitig durch Niederlegung, Verlust der bürgerl
chen Ehrenrechte oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit bei Vo
liegen eines wichtigen Grundes.

 
4. Vorstand im Sinne des § 26 B

Vorstandsvorsitzende. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenv
stellvertretende Vorstandsvorsitzende
des Vorsitzenden oder mit dessen Zustimmung Gebrauch m

 
5. Dem Präsidium obliegt die Leitung des Vereines im Rahmen der Richtlinien der Mi

versammlung. Es entscheidet in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht au
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Die Präsidiumssitzungen we
vorsitzenden mit einer Frist von mindestens 14 Tagen einb
schlussfähig, wenn 4 Mitglieder des Präs
hat eine Stimme. 

 
6. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in den Zusammenkünften des Präsidiums. Bei Sti

gleichheit im Präsidium entsch
 

7. Der Finanzvorstand ist verantwortlich für das gesamte Rechnungswesen und die F
gelegenheiten des Vereins. Er ste
Beschlussfassung vor. Er hat der Mitgliederversammlung einen R
statten. 

 
8. Scheidet ein Präsidiumsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so hat in der näch

gliederversammlung eine Ergänzungswahl für den Rest der Amtszeit zu erfo
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die Entlastung des Präsidiums  
die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Präsidiums 
Beschlussfassung über die Beitragsordnung 

hrenmitgliedern 
die Änderung der Satzung 
die Wahl eines Rechnungsprüfers und dessen Stellvertreters 

- und Schiedsgerichts 
die Auflösung des Vereins 

§ 9 Das Präsidium 

 
dem Vorstandsvorsitzenden (Chairman) 

en Vorstandsvorsitzenden (Second Chairman) 
vorstand 

dem Finanzvorstand 
weiteren Vorstandsmitgliedern  

Auf die Repräsentation der unterschiedlichen Bereiche (z.B. Gewerbe, Handel, 
reie Berufe) ist Wert zu legen. 

In das Präsidium können nur natürliche Personen gewählt werden. Die Mitglieder des Präs
diums werden auf 4 Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt, bis eine Neuwahl stat
Die Mitglieder des Vorstands werden einzeln gewählt. 

Das Amt eines Präsidiumsmitglieds endet vorzeitig durch Niederlegung, Verlust der bürgerl
renrechte oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit bei Vo

tigen Grundes. 

des § 26 BGB sind der Vorstandsvorsitzende und der stellvertr
. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis gilt, dass der 

tende Vorstandsvorsitzende von der Vertretungsbefugnis nur im Verhinderungsfall 
oder mit dessen Zustimmung Gebrauch machen darf. 

Dem Präsidium obliegt die Leitung des Vereines im Rahmen der Richtlinien der Mi
lung. Es entscheidet in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht au

g vorbehalten sind. Die Präsidiumssitzungen werden vom Vorstands
mit einer Frist von mindestens 14 Tagen einberufen. Das Präsidium ist b

schlussfähig, wenn 4 Mitglieder des Präsidiums anwesend sind. Jedes Präsidiumsmitglied 

hat den Vorsitz in den Zusammenkünften des Präsidiums. Bei Sti
gleichheit im Präsidium entscheidet seine Stimme. 

Der Finanzvorstand ist verantwortlich für das gesamte Rechnungswesen und die F
ten des Vereins. Er stellt den Hauhaltsplan auf und legt diesen dem Präsidium zur 

sung vor. Er hat der Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht zu e

Scheidet ein Präsidiumsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so hat in der näch
sammlung eine Ergänzungswahl für den Rest der Amtszeit zu erfolgen.

Auf die Repräsentation der unterschiedlichen Bereiche (z.B. Gewerbe, Handel, Industrie, 

In das Präsidium können nur natürliche Personen gewählt werden. Die Mitglieder des Präsi-
diums werden auf 4 Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt, bis eine Neuwahl stattgefunden hat. 

Das Amt eines Präsidiumsmitglieds endet vorzeitig durch Niederlegung, Verlust der bürgerli-
renrechte oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit bei Vor-

GB sind der Vorstandsvorsitzende und der stellvertretende 
erhältnis gilt, dass der 

erhinderungsfall 

Dem Präsidium obliegt die Leitung des Vereines im Rahmen der Richtlinien der Mitglieder-
lung. Es entscheidet in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht ausdrücklich der 

en vom Vorstands-
rufen. Das Präsidium ist be-

send sind. Jedes Präsidiumsmitglied 

hat den Vorsitz in den Zusammenkünften des Präsidiums. Bei Stimmen-

Der Finanzvorstand ist verantwortlich für das gesamte Rechnungswesen und die Finanzan-
llt den Hauhaltsplan auf und legt diesen dem Präsidium zur 

henschaftsbericht zu er-

Scheidet ein Präsidiumsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so hat in der nächsten Mit-
gen. 



 

 

 
 

1. Das Präsidium kann zur Führung der Geschäfte einen Geschäftsführer bestimmen oder G
schäftsführungsaufgaben intern oder 
Beschlüsse der Verbandsorgane ist
allen Sitzungen der Verbandsorgane beratend teilzunehmen.
 

2. Der Geschäftsführer gilt als besonderer Vertreter im Sinne des § 30 BGB für alle Angel
genheiten, die die gewöhnliche 
geschäfte der gewöhnlichen Ve

 
3. Das Präsidium beschließt über 

schäftsführungsaufgaben betrauten Mitgl
 
 
 
 

§11 Ehrengericht und Schiedsgericht
 
 

1. Das Ehrengericht besteht aus drei 
werden. Dem Ehrengericht darf kein Mitglied des Präsidiums angehören. Der Vorsitzende 
des Ehrengerichts soll die Befähigung zum Richteramt besitzen.
 

2. Das Ehrengericht ist Berufungsinstanz beim Ausschlussverfahren.
 

3. Es ist ferner Schiedsgericht in allen Streitigkeiten zwischen Verein und Mitgliedern. Die 
Durchführung eines Schiedsgerichtsverfahrens muss vor
Gericht erfolgen. Erfolgt dies nicht, kann von der Beklagtenseite eine Einrede erhoben we
den. 

 
4. Das Ehrengericht kann von der Klagepartei einen Kostenvorschuss bis zur mutmaßlichen 

Höhe der entstehenden Kosten verlangen. 
de Teil. 

 
5. Sofern in dieser Satzung nichts anderes geregelt ist, gelten für die Durchführung des Verfa

rens die Vorschriften der ZPO entsprechend.
 

 
 
 
 

§12 Auflösung des Vereins
 
 

1. Die Auflösung des Vereins ist
mindestens ¼ der Stimmberechtigten
sammlung einzuberufen, die nur
 

2. Der Beschluss auf Auflösung kann nur mi
gefasst werden. 
 

3. Sind auf der Mitgliederversammlung nicht mindestens ¾ der Stimmberechtigten anwesend, so 
ist binnen vier Wochen eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, in 
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§10 Geschäftsführung 

Das Präsidium kann zur Führung der Geschäfte einen Geschäftsführer bestimmen oder G
intern oder extern vergeben. Die Bindung an die Ri

schlüsse der Verbandsorgane ist sicherzustellen. Der Geschäftsführer hat das Recht, an 
allen Sitzungen der Verbandsorgane beratend teilzunehmen. 

Der Geschäftsführer gilt als besonderer Vertreter im Sinne des § 30 BGB für alle Angel
eiten, die die gewöhnliche Tätigkeit des Vereins betreffen, sowie für sämtliche Recht

geschäfte der gewöhnlichen Verwaltung. 

beschließt über die angemessene Entschädigung des Aufwands von mit G
schäftsführungsaufgaben betrauten Mitgliedern des Präsidiums 

§11 Ehrengericht und Schiedsgericht 

Das Ehrengericht besteht aus drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt 
werden. Dem Ehrengericht darf kein Mitglied des Präsidiums angehören. Der Vorsitzende 

die Befähigung zum Richteramt besitzen. 

Das Ehrengericht ist Berufungsinstanz beim Ausschlussverfahren. 

Es ist ferner Schiedsgericht in allen Streitigkeiten zwischen Verein und Mitgliedern. Die 
Durchführung eines Schiedsgerichtsverfahrens muss vor dem Gang zu einem ordentlichen 
Gericht erfolgen. Erfolgt dies nicht, kann von der Beklagtenseite eine Einrede erhoben we

Das Ehrengericht kann von der Klagepartei einen Kostenvorschuss bis zur mutmaßlichen 
Höhe der entstehenden Kosten verlangen. Die Kosten des Verfahrens trägt der unterliege

Sofern in dieser Satzung nichts anderes geregelt ist, gelten für die Durchführung des Verfa
rens die Vorschriften der ZPO entsprechend. 

§12 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist beim Präsidium schriftlich zu beantragen. Wird der Antrag von 
mindestens ¼ der Stimmberechtigten gestellt, so ist eine außerordentliche Mitgliederve
sammlung einzuberufen, die nur über diesen Antrag verhandelt. 

Der Beschluss auf Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen 

Sind auf der Mitgliederversammlung nicht mindestens ¾ der Stimmberechtigten anwesend, so 
ist binnen vier Wochen eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, in 

Das Präsidium kann zur Führung der Geschäfte einen Geschäftsführer bestimmen oder Ge-
extern vergeben. Die Bindung an die Richtlinien und 

sicherzustellen. Der Geschäftsführer hat das Recht, an 

Der Geschäftsführer gilt als besonderer Vertreter im Sinne des § 30 BGB für alle Angele-
sowie für sämtliche Rechts-

die angemessene Entschädigung des Aufwands von mit Ge-

versammlung gewählt 
werden. Dem Ehrengericht darf kein Mitglied des Präsidiums angehören. Der Vorsitzende 

Es ist ferner Schiedsgericht in allen Streitigkeiten zwischen Verein und Mitgliedern. Die 
dem Gang zu einem ordentlichen 

Gericht erfolgen. Erfolgt dies nicht, kann von der Beklagtenseite eine Einrede erhoben wer-

Das Ehrengericht kann von der Klagepartei einen Kostenvorschuss bis zur mutmaßlichen 
Die Kosten des Verfahrens trägt der unterliegen-

Sofern in dieser Satzung nichts anderes geregelt ist, gelten für die Durchführung des Verfah-

beim Präsidium schriftlich zu beantragen. Wird der Antrag von 
, so ist eine außerordentliche Mitgliederver-

t einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen 

Sind auf der Mitgliederversammlung nicht mindestens ¾ der Stimmberechtigten anwesend, so 
ist binnen vier Wochen eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, in 



 

welcher der Auflösungsbeschluss mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen g
fasst werden kann. 
 

4. Über die dem Vereinszweck am nächsten kommende 
die Mitgliederversammlung zus

 
 
 
 

§13 Wahlen und Beschlussfassungen
 
 

1.  Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes regelt, mit einfacher Mehrheit der a
gegebenen, gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
 

2. Abstimmungen finden durch Handzeichen oder p
Stimmberechtigten sind sie geheim durchzuführen.
 

3. Enthaltungen und leere Stimmzettel gelten als ungültig.
 

4. Bei Wahlen soll ein Wahlausschuss aus drei Mitgliedern bestimmt werden.
 

5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 
vereinigt. Erhält kein Bewerber die notwendige Mehrheit, erfolgt eine Stichwahl zwischen den 
Bewerbern mit den meisten Stimmen. Dies gilt auch bei Stimmengleichheit.
 

6. Für eine Satzungsänderung ist die Zustimmung von ¾ der abgegeben
notwendig. 
 

 
 
 
 

 
 

1. Der Verein schließt sich keinem übergeordneten Gewerbedachverband an. D
ner mit benachbarten Gemeinden zu bildenden Interessengemeinschaft hingegen i
streben. 
 

2. Zur Vereinfachung der Korrespondenz verpflichtet sich jedes Mitglied, den Mitgliedsbeitrag 
durch Einziehungsermächtigung abbuchen zu lassen.
 

3. Ladungen für Mitgliederversammlungen in Zusammenhang mit der Auflösung des Vereins
12) ergehen schriftlich auf postalischem Weg
glied einverstanden, Ladungen und sonsti
Mailadresse abwickeln zu lassen. Soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes g
wird, ist bei Ladungen mindestens eine Frist von zwei Wochen zu wahren.
 

4. Über Versammlungen (insb. Beschlüsse)
tungsvorstand, im Vertretungsfall vom Finanzvorstand, in beider Vertretungsfall vom 
zenden oder seinem Stellvertreter gezeichnet wird.
 

5. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
 

6. Die Satzung wurde am 15.09
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er Auflösungsbeschluss mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen g

dem Vereinszweck am nächsten kommende Verwendung des Vermögens beschließt 
zusammen mit dem Auflösungsbeschluss. 

ahlen und Beschlussfassungen 

Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes regelt, mit einfacher Mehrheit der a
gegebenen, gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Abstimmungen finden durch Handzeichen oder per Akklamation statt. Auf Verlangen eines 
Stimmberechtigten sind sie geheim durchzuführen. 

Enthaltungen und leere Stimmzettel gelten als ungültig. 

Bei Wahlen soll ein Wahlausschuss aus drei Mitgliedern bestimmt werden. 

wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 
vereinigt. Erhält kein Bewerber die notwendige Mehrheit, erfolgt eine Stichwahl zwischen den 
Bewerbern mit den meisten Stimmen. Dies gilt auch bei Stimmengleichheit. 

erung ist die Zustimmung von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 

§14 Sonstiges 

Der Verein schließt sich keinem übergeordneten Gewerbedachverband an. Die Gründung e
mit benachbarten Gemeinden zu bildenden Interessengemeinschaft hingegen i

Zur Vereinfachung der Korrespondenz verpflichtet sich jedes Mitglied, den Mitgliedsbeitrag 
durch Einziehungsermächtigung abbuchen zu lassen. 

für Mitgliederversammlungen in Zusammenhang mit der Auflösung des Vereins
auf postalischem Weg. In allen anderen Fällen erklärt sich jedes Mi

einverstanden, Ladungen und sonstigen Schriftverkehr über eine konkret gemeldete 
ckeln zu lassen. Soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes g

ist bei Ladungen mindestens eine Frist von zwei Wochen zu wahren. 

(insb. Beschlüsse) und Wahlen ist Protokoll zu führen, das vom Verwa
tungsvorstand, im Vertretungsfall vom Finanzvorstand, in beider Vertretungsfall vom 
zenden oder seinem Stellvertreter gezeichnet wird. 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

wurde am 15.09.2008 errichtet und tritt am 16.09.2008 in Kraft 

er Auflösungsbeschluss mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen ge-

Vermögens beschließt 

Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes regelt, mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen, gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

er Akklamation statt. Auf Verlangen eines 

wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 
vereinigt. Erhält kein Bewerber die notwendige Mehrheit, erfolgt eine Stichwahl zwischen den 

en gültigen Stimmen 

ie Gründung ei-
mit benachbarten Gemeinden zu bildenden Interessengemeinschaft hingegen ist anzu-

Zur Vereinfachung der Korrespondenz verpflichtet sich jedes Mitglied, den Mitgliedsbeitrag 

für Mitgliederversammlungen in Zusammenhang mit der Auflösung des Vereins (§ 
. In allen anderen Fällen erklärt sich jedes Mit-

eine konkret gemeldete E-
ckeln zu lassen. Soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes geregelt 

Protokoll zu führen, das vom Verwal-
tungsvorstand, im Vertretungsfall vom Finanzvorstand, in beider Vertretungsfall vom Vorsit-


